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~~t~&~ schriftliche Anfrage der Abge­

ordneten Dr. PILZ und Genossen, 

betr. Gewaltanwendung durch Exe­

kutivbeamte (Nr. 984/J) 

. /lo4~ lAB 

1987 -12~ 02 
zu qg4 IJ 

Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 984/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte, beantworte 

ich wie f(:)l::-"t: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insgesamt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne­

ten Dr. PILZ und Genossen am gleichen Tag und mit gleich­

lautendem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Anfra­

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfragetextes lapidare Hinweise auf die 

Person oder den Vorfall, auf die sich die Anfrage bezieht, 

angefUhrt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete übergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die 1TJ .. ,,(~geblichEHl En,!:i.gn:i.ll;!:;{') in (h,m d,:lhl"en zwi!:;chen 

1979 und 1987 zugetragen haben~ 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abge­

ordneten zum Nationalrat, Uber alle Vorgänge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei­

neswegs in Frage stelle, 50 möchte ich gerade angesichts 

dieser Flut von Anfragen doch auch darauf verweisen, daß 

die Beantwortung derartiger Massenanfragen eine enorwe und 

äußerst zeitaufwendige Belastung der Verwaltung verursacht 

und diese Belastung insbesondere dann das normale Maß bei 

w~item Uberst~i~t, w~nn mich Anfrasen auf lange lurUcklie-

1014/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



-- Seite 2 -

gende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortung 

gerade aus diesem Grund überaus komplizierte Nachforschun­

gEH"! .~l- f (H' d (-H' t. 

Ganz ~llgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsächliche übergriff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets genauest und 

mit höchstmöglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen gegen die beschuldigten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen und disziplinären Maßnahmen 

gesetzt werden. Ich lege größten Wert darauf, daß Anschul­

digungen der geschilderten Art stets von auBerhalb des 

Sicherheitsapparates gelegenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre Stichhältig­

k~it überprüft werden. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus~ 

Zu A) Am 5.1.1986 wurde am Grenzübergang SalzbuTg Haupt 

bahnhof ein .usweis- und mittelloser Mann, der laut 

amtsärztlichem Gutachten vom selben Tag einen völlig 

stumpfen und teilnahmslosen Eindruck machte, angehal­

ten. Er sab lediglich an, sein Name sei Ante Jero und 

er sei aus einer Nervenklinik in ~er Nähe von Belgrad 

~:!ntw:i.(::h€,~n • 

Am 7.1.1986 wurde er in Schubhaft genommen. Eine 

übernahme ~es Mannes konnte bei den jugoslawischen 

Behörden vorerst nicht erreicht werden, weil seine 

Identität nicht feststand; deshalb wurde am 18.2.1986 

die Schubhaft ausgedehnt. Der Mann konnte schließlich 

anhand von Lichtbildern, die in der jugoslawischen 

Presse veröffentlicht worden waren, als Ante 

ABRAMOVIC identifiziert werden. 

Die Bundespolizeidirektion Salzburg hat es für nicht 

vertretba~ gehalten, den geistig Schwerbehinderten 

all~in auf die Straße zu stellen. Das Sozialamt 

lehnte die Unterbringung ab und für eine Einweisung 
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in die Landesnervenklinik fehlte die gesetzliche 

Deckung. So wurde ABRAMOVIC Uber die Dauer der Schub­

haft hinaus im Polizeigefangenenhaus belass~n. 

Nachdem am 23.4.1986 von den jugoslawischen Behörden 

die Zusage fUr die übernahme des ABRAMOVIC einlangt 

war, wurde er am 30.4.1986 nach Jugoslawien abgescho­

ben. 

Zu B) Von der BundespolizeidirektionSalzburg wurde der 

gesamte Sachverhalt am 5.8.1986 der staatsan~alt­

schaft, Salzbur':::J ZU1- stl"af1"el:htl.ichf~n Prli.fung und 

WUl"CI:i.gung des V(~1"hal.tenl5 d(~n- bet~~ili~rt,€~\l B~?amt(;m 

ang(~~zej,~~t. 

Die Oberstaatsanwal.tschaft Linz l~gte Clm 12.12.1986 

die Anzeige nach § 90 stPO zurUck. 

Zu C) und D) Entf~l.l.t im Hinblick auf Bea~twDrtung der 

Fr':lge B). 

Zu E) Versetzungen erfolgten nicht. 
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